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  BITI ISLAND     Nutzungsvertrag






                         (bitte unterschrieben mitnehmen)

Verein Kooperation und Bildung                             Kontakt:  Jimmy Moser 

3812 Gr.-Siegharts




           3830 Waidhofen an der Thaya

Schloßplatz 2



                                     Hollenbach 98








            0664/1122122









office@best-trip.at








www.best-trip.at

Name:

Adresse:


Tel:

e-mail:

Datum:               

vom                      bis                          





jeweils von 12.00 – 12.00 Uhr  
Mindestalter: 

1 Person mindestens 24 Jahre
Personenanzahl:       
 maximal 30 Personen

Preis:                        
bis 10 Personen       150,00 € pro Tag (24 Stunden)  





pro weiterer Person   10,00 € pro Tag

beinhaltet:  
2 Tipis, 3 Tret- und 2 Paddelboote, 4 Sitzgarnituren,
Grillrost, erforderliche Anzahl von Campingtoiletten,
Brennholz: Abrechnung nach Bedarf, 1 Hacke ,
Zufahrts- und Parkgenehmigung, Stegberechtigung
Auf Wunsch:  (bitte vor Antritt bekanntgeben)                      Miete pro Tag

2 Mann Zelt







10,00 €    pro Tag

Chico Hängematte          



  

  4,00 €    pro St./ Tag

Kajak 

                        




10,00 €    pro Tag

Elektromotor                       




20,00 €    pro Tag

Bestandsobjekt und Inventar:

Das Bestandsobjekt – best trip Insel mit einer Fläche von 1,65 ha - darf ausschließlich durch den Vertragspartner und dessen Begleiter und ausschließlich als Lagerplatz genützt werden.

Der Vertragspartner und seine Begleiter sind berechtigt, ihre Kraftahrzeuge

im Bereich der Umkehrzone oberhalb der Steganlage zu parken.

Dabei ist die best trip Parkkarte sichtbar im Fahrzeuginneren zu deponieren.

Der Vertragspartner und seine Begleiter sind berechtigt, die 3 teilige Steganlage zu betreten, sowie das letzte Element als Floß zu nutzen.

Eine Überschreitung der im Mietvertrag eingetragenen Personenanzahl ist sofort bekannt zu geben. 

Eine Nichtbefolgung führt zur Beendigung des Vertragsverhältnisses.

Es ist das bereitgestellte Brennholz zu verwenden.

Es ist ausdrücklich untersagt, vorhandenen Baumbestand oder sonstigen Bewuchs 

zu entfernen, zu beschädigen oder als Feuerholz zu verwenden 

Außerhalb des dafür vorgesehenen Bereiches darf weder campiert noch offenes Feuer entzündet werden. Bei Trockenheit besteht erhöhte Waldbrandgefahr.

Die Feuerstelle ist entsprechend abzusichern ( Umrandung mit Steinen, nur kurze Scheite). 

Der Aufenthalt unter Bäumen ist gefährlich, der Verbleib erfolgt auf eigene Gefahr.

Es wird nicht gewährleistet, dass das Bestandobjekt nicht durch nichtberechtigte Personen betreten wird. Das zur Verfügung gestellte Inventar  sowie das gesamte Areal sind schonend zu  behandeln.

Übergabe und Übernahme:

Die Zeiten der Übergabe und Übernahme werden vorher festgelegt. 

Die Übergabe und Übernahme des Inventars erfolgt am Bootssteg gegenüber der Insel.

Der Lagerplatz ist vor der Übergabe restlos zu reinigen ( Zigarettenstummel,...).

Müll (auch Biomüll!) jeglicher Art ist wieder mitzunehmen.

Universalregel:   leave it like you got it 
                                       (Verlasse es so, wie du es erhalten hast)

Betretungsrecht:

Mitarbeiter des best trip teams können das Objekt jederzeit betreten, um sich vom Zustand und der Einhaltung der Vertragsbestimmungen zu überzeugen.

Bei groben Verstößen besteht das Recht zur sofortigen Vertragsbeendigung.

Rücktritt:

Bei Rücktritt werden ohne Rücksicht auf den Rücktrittsgrund folgende Stornokosten berechnet: 
bis 30 Tage vor Reisebeginn 10 %, vom 29. - 15 Tag 30%, vom 14. - 3. Tag 50%, 
vom 2. Tag an oder bei Nichtantritt 100 %.   Keine Rückerstattung erfolgt bei vorzeitigem Abbruch.
Bei einer Absage bedingt durch unzumutbares Schlechtwetter wird eine Bearbeitungsgebühr von 10% berechnet.

Schadenshaftung:

Der Bestandnehmer haftet für sämtliche Schäden, die am Objekt bzw. Inventar von ihm oder seiner Gruppe verursacht werden. Er ist verpflichtet, derartige Schäden dem best trip Mitarbeiter bei der Übernahme bekannt zugeben und diese Schäden auf eigene Kosten zu beheben. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Bestandgeber berechtigt, die Behebung auf Kosten des Bestandnehmers durchführen zu lassen. Der Bestandgeber ist gegenüber wie immer Namen habenden Ansprüchen schad- und klaglos zu halten.
Für den Verein Kooperation und Bildung


           Der Bestandnehmer

........................................



..............................







